
ENTWURF 
 

IV.  Nachtrag 

 

Zur Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingun-

gen für den Verkehr mit Taxen in der Kreisstadt Homberg (Efze) 

 

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetztes (PBefG) in der 

Fassung vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1690) in Verbindung mit § 1 und § 2 

Ziff. 2 der Verordnung über die Zuständigkeit nach dem PBefG vom 10. Okt. 

1997 (GVBl. S. 370)- in der jeweils gültigen Fassung- werden hiermit die Beför-

derungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr 

mit Taxen in der Stadt Homberg )Efze wie folgt geändert: 

 

 

§ 2 

 

Gemäß des Magistratsbeschlusses vom ………….. wird der § 2 Abs. 1 der o. g. 

Verordnung vom 18. Oktober 2001 wie folgt geändert: 

 

 

1.  Die Grundgebühr beträgt             EURO                    3,20 

 

2.  Das Entgelt für die weitere Wegstrecke 

 bei Tag und Nacht  

 ohne Rücksicht auf die Zahl der beförderten 

 Personen pro Besetzt-Kilometer  

(je 100 m = 0,24 Euro)     EURO                     2,40  

 

3. Wartezeiten (2,90 Euro  

 je angefangene 6 Minuten) 

 pro Stunde      EURO                   29,00 

 

 

Dieser Nachtrag tritt am 01. Dezember 2022              in Kraft. 

 

 

 

34576 Homberg (Efze),                                                          Der Magistrat   

 

 

 

                Dr. Ritz, Bürgermeister  




